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(2) Das Ausscheiden aus dem Dienst wird rechtswirksam einen
Monat nach amtlicher Kenntnis der einleitenden Stelle von der 
Rechtskraft des strafgerichtlichen Urteils, spätestens einen Monat 
nach Zugang der amtlichen Mitteilung bei der einleitenden Stelle, 
wenn nicht die einleitende Stelle nach den Bestimmungen des 
Disziplinargesetzes vor Ablauf dieser Frist aus kirchlichem Inte­
resse das förmliche Verfahren eingeleitet hat oder die Fortsetzung 
eines bereits eingeleiteten förmlichen Verfahrens beantragt oder 
beschlossen worden ist. Der Pfarrer oder die Pfarrerin hat keinen 
Anspruch auf Einleitung oder Fortsetzung eines förmlichen Ver­
fahrens. 

(3) Wird ein förmliches Verfahren eingeleitet oder fortgesetzt,
so tritt der Pfarrer oder die Pfarrerin mit der Einleitung oder Fort­
setzung dieses Verfahrens in den Wartestand, soweit er oder sie 
sich nicht bereits auf Grund anderer Regelungen im Warte- oder 
Ruhestand befindet. 

(4) Die Bestimmungen des Disziplinargesetzes über die
Gewährung eines Unterhaltsbeitrags im Gnadenweg finden ent� 
sprechende Anwendung. 

(5) Die Gliedkirchen können durch Kirchengesetz eine von
dem Verfahren über das Ausscheiden nach Absatz 2 Satz I abwei­
chende Regelung treffen. 

§ 117b

(1) Wird eine Entscheidung, durch die das Ausscheiden aus
dem Dienst nach § 117a bewirkt worden ist, in einem strafge­
richtlichen Wiederaufnahmeverfahren rechtskräftig durch eine 
Entscheidung ersetzt, die diese Wirkung nicht hat, so gilt das 
Pfarrerdienstverhältnis als nicht unterbrochen: Der Pfarrer oder 
die Pfarrerin wird, sofern er oder sie die Altersgrenze noch nicht 
erreicht hat und zumindest begrenzt dienstfähig ist, nach Mög­
lichkeit entsprechend seiner oder ihrer früheren Tätigkeit ver­
wendet. Bis zur Übertragung einer Pfarrstelle oder allgemein­
kirchlichen Aufgabe erhält er oder sie die Dienstbezüge, die ihm 
oder ihr zugestanden hätten. 

(2) Ist auf Grund des im Wiederaufnahmeverfahren festgestell­
ten Sachverhaltes ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, so 
verliert der Pfarrer oder die Pfarrerin den Anspruch auf Dienstbe­
züge nach Absatz 1, wenn auf Entfernung aus dem Dienst erkannt 
wird. Bis zur Rechtskraft des Disziplinarurteils können die 
Ansprüche nicht geltend gemacht werden. 

(3) Der Pfarrer oder die Pfarrerin muss sich auf die ihm oder ihr
nach Absatz I zustehenden Dienstbezüge ein anderes Arbeitsein­
kommen oder einen Unterhaltsbeitrag anrechnen Jassen; er oder 
sie ist zur Auskunft hierüber verpflichtet. 

� 118 

Pfarrer und Pfarrerinnen scheiden ferner aus dem Dienst aus. 
wenn sie nach den Vorschriften über das Verfahren bei Lehrbe­
anstandungen die ihnen aus der Ordination und aus dem kirchli­
chen Amt oder dem Auftrag zustehenden Rechte verlieren. Das 
Nähere regelt das Kirchengesetz über das Verfahren bei Lehrbe­
anstandungen. 

4. Entfernung aus dem Dienst

§ I 19

Die Lntfemung aus dem Dienst wird durch das Disziplinarge­
setz geregelt. 

Zwölfter Abschnitt: 
Nichtöffentlich-rechtliches Dienstverhältnis 

§ 120

( 1 ) Schafft eine Gliedkirche für Ausnahmefälle oder zur Erpro­
bung Regelungen, nach denen Ordinierte in einem anderen als 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt werden 
können, so ist zu bestimmen, dass die den pfarramtlichen Dienst 
betreffenden Vorschriften dieses Kirchengesetzes sinngemäß gel­
ten, soweit diese Vorschriften nicht das Bestehen eines öffentlich­
rechtlichen Dienstverhältnisses voraussetzen. 

(2) Über Regelungen nach Absatz 1 ist das Benehmen mit der
Vereinigten Kirche herzustellen. 

Dreizehnter Abschnitt: 
Öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis 

mit eingeschränktem Umfang 

§ 121

(1) Wenn dringende kirchliche Belange es erfordern, kann der
Umfang des Dienstes der Pfarrer und Pfarrerinnen auf Antrag 
oder von Amts wegen mit deren Zustimmung eingeschränkt wer­
den. Der Umfang des Dienstes von Pfarrern und Pfarrerinnen 
muss mindestens die Hälfte eines vergleichbaren vollen Dienstes 
umfassen und darf nur für bestimmte Stellen vorgesehen werden. 
§ 94 bleibt unberührt.

(2) Das Nähere, insbesondere über Art, Besetzung und Umfang
entsprechender Pfarrstellen oder allgemeinkirchlicher Aufgaben, 
regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren 
Bereich. 

Vierzehnter Abschnitt: 
Dienstverhältnis auf Zeit bei Beurlaubung 

§ 121 a

( l) Mit Pfarrern und Pfarrerinnen, die von einer anderen Kirche
aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis auf Lebenszeit 
beurlaubt worden sind, kann im Einvernehmen mit dieser Kirche 
für die Dauer der Beurlaubung ein öffentlich-rechtliches Dienst­
verhältnis auf Zeit begründet werden. Für das Dienstverhältnis 
auf Zeit gelten die Vorschriften über das Pfarrerdienstverhältnis 
auf Lebenszeit entsprechend, soweit im folgenden nichts anderes 
bestimmt ist. 

(2) Das DiL'nst,crhältnis auf Zeit e11det bei Lebzeiten durch
1. Zeitablauf.
2. Aufhebung der Beurlaubung,
3. Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand oder
4. Verlust der Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen Aufgabe auf

Grund einer Disziplinarentscheidung.
(3) Eine !'-.faßnahme nach Ahsat,, 2 Nr. 2 kann nur im Einver­

nehmen mit der beurlaubenden Kirche erfolgen. 
(4) Für die Vers1;tzung in den Ruhestand nach Absatz 2 Nr. 3 ist

die beurlaubende Kirche zuständig; sie hat das Einvernehmen mit 
der Kirche herzustellen, zu der das Dienstverhältnis auf Zeit 
besteht. 

(5) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Zeit unterstehen, unbeschadet
des Dienstvcrhiiltnisses auf Zeit. in ihrer Lehre und Amts- und 
Lebensführung der Aufsicht der Kirche, die sie beurlaubt hat. 
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Fünfzehnter Abschnitt: 

Schluss- und Übergangsvorschriften 

§ 122

(1) Gliedldrchen, deren bisheriges Personalaktenrecht wesent­
lich von den Bestimmungen dieses Kirchengesetzes abweicht, 
können für ihren Bereich Sonderregelungen darüber treffen, in 
welchem Umfang das Recht auf Einsicht in die bis zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Kirchengesetzes geführten Personalak­
ten eingeschränkt wird. 

(2) Die Entfernung und Vernichtung von Unterlagen, die nach
den Bestimmungen dieses Kirchengesetzes nicht in die Personal­
akte gehören und die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Kirchengesetzes länger als drei Jahre in der Personalakte befin­
den, erfolgen nur, soweit Gliedkirchen eine Regelung hierüber 
treffen; befinden sich solche Unterlagen vom vorgenannten Zeit­
punkt an noch nicht dtei Jahre in der Personalakte, so erfolgen 
Entfernung und Vernichtung nur auf Antrag des Pfarrers oder der 
Pfarrerin. 

§ 123

( 1) Besondere Bestimmungen in Verträgen mit dem Staat wer­
den durch dieses Kirchengesetz nicht berührt. 

(2) Soweit für ordinierte Inhaber und Inhaberinnen von theolo­
gischen Lehrämtern an staatlichen Hochschulen oder für Pfarrer 
und Pfarrerinnen in einem staatlichen oder sonstigen öffentlichen 
Dienst besondere Rechtsverhältnisse bestehen, bleiben diese 
unberührt. 

Anlage 

§ 124

( 1 ) Die Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen erlassen, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, je für ihren Bereich die für die Ergän­
zung und Anwendung dieses Kirchengesetzes erforderlichen 
Bestimmungen. Für die Vereinigte Kirche ist dafür die Kirchen­
leitung zuständig. 

(2) Bestimmungen der Gliedkirchen, die sich mit dem Gegen­
stand dieses Kirchengesetzes befassen, bleiben in Kraft, soweit 
sie die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes ergänzen; dies gilt 
insbesondere für die Regelung der Zuständigkeiten und des Ver­
fahrens. 

§ 125

Bei Erlass oder Änderung der in § 124 genannten Bestimmun­
gen ist Rechtsgleichheit anzustreben. Die Gliedkirchen erlassen 
deshalb diese Bestimmungen nach vorheriger Fühlungnahme mit 
der Kirchenleitung der Vereinigten Kirche. 

§ 126

( I) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1996 in Kraft.
(2) Mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes tritt das Kirchen­

gesetz zur Regelung des Dienstes von Pfarrerinnen und Pfarrern 
in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch­
lands (Pfarrergesetz- PfG) vom 4. April 1989 (ABI. Bd. VI S. 82), 
zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur Änderung des Pfar­
rergesetzes vom 6. November 1993 (ABI. Bd VI, S. 212) außer 
Kraft. 

Ordnung für die Schlichtungsstelle 
Anlage zu § 78 Abs. 3 des Pfarrergesetzes 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

§ 1

( 1) Der Antrag auf Nachprüfung durch die Schlichtungsstelle
kann nur damit begründet werden, dass eine Entscheidung 
1. den Pfarrer oder die Pfarrerin in einem eigenen Recht verletzt
oder
2. unterlassen worden ist, auf die der Pfarrer oder die Pfarrerin ein
Recht zu haben behauptet.

(2) Der Antrag nach Ahsatl I ist binnen eines Monats nach der
Eröffnung oder der Unterlassung der Entscheidung zu stellen. 

(3) Die Entscheidung gilt als unterlassen, wenn sie innerhalb
von zwei Monaten nach Stellung des Antrages auf Entscheidung 
nicht ergangen ist und nach Wiederholung des Antrages weitere 
zwei Monate ohne Entscheidung vergangen sind. ner Wiederho­
lungsantrag muss binnen Jahresfrist nach dem ersten Antrag 
gestellt werden. 

(4) Gegen die Versäumung der zur Stellung des Antrages auf
Xachprüfung gesetzten Frist von einem Monat kann die Schlich­
lllngsslelle Nachsicht gewähren, wenn die Ablehnung des Antra­
ges wegen Fristversäumung eine unbillige Härte bedeuten würde. 
Nachsicht kann nicht mehr gewährt werden, wenn bei Stellung 
des Antrages vier Monate vergangen sind, seitdem die Frist zu lau­
fen begonnen hat. 

(5) Der Antrag auf Nachprüfung hat aufschiebende Wirkung. es
sei denn, der soförtigc Vollz.ug ist wegen eincs besonderen kirch­
lichen Interesses angeordnet. Die Schlichtungsstelle kann auf 
Antrag des Antragstellers oder der Antragstellerin die aufschie­
bende Wirkung wiederherstellen, wenn sie es im überwiegenden 
Interesse eines Beteiligten für geboten hält Der Antragsteller oder 
die Antragstellerin und das Organ der kirchlichen Verwaltung, 
dessen Entscheidung nachgeprüft werd,'.n soll, ist vorher w hören. 
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§2

( I) Der Schlichtungsstelle gehören an:
1. ein von einem obersten synodalen Organ bestimmtes Mit­

glied, das die Befähigung zum Richteramt oder höheren Ver­
waltungsdienst haben soll o�er das mit den kirchlichen
Bestimmungen besonders vertraut ist als Vorsitzende oder
Vorsitzender,

2. ein von einem kirchenleitenden Organ bestelltes und 
3. ein von der Vertretung der Pfarrerschaft aus ihrer Mitte

bestelltes Mitglied als Beisitzer oder Beisitzerin. 
(2) Die Mitglieder werden je auf die Dauer von sechs Jahren

bestellt. Für die Mitglieder sind Stellvertreter oder Stellvertrete­
rinnen zu bestellen. 

§3

Die Mitglieder der Schlichtungsstelle entscheiden in richterli­
cher Unabhängigkeit, sind an Aufträge und Weisungen nicht 
gebunden und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie werden 
nach ihrer Bestellung vom Bischof oder der Bischöfin hierauf 
besonders hingewiesen und verpflichtet, ihr kirchliches Ehrenamt 
unparteiisch und gewissenhaft auszuüben. 

§4

(l) Die Schlichtungsstelle hat das Verfahren mit Rücksicht auf
Amt, Gemeinde und Kirche sowie die Person des Pfarrers oder 
der Pfarrerin beschleunigt durchzuführen. 

(2) Die Schlichtungsstelle klärt den Sachverhalt von Amts
wegen. Die Beteiligten sind zu hören. Beteiligte im Sinne dieser 
Ordnung sind der Antragsteller oder die Antragstellerin und das 
Organ der kirchlichen Verwaltung, dessen Entscheidung nachge­
prüft wird. 

(3) Nach schriftlicher Vorbereitung sind vor der Entscheidung
die Beteiligten zu einer mündlichen Aussprache zu laden und zu 
hören. Die Verhandlung ist nicht öffentlich. 

( 4) Im übrigen gestaltet die Schlichtungsstelle das Verfahren im
Rahmen dieser Ordnung und der in § 9 vorbehaltenen Bestim­
mungen in Verantwortung für einen geordneten Ablauf und den 
geistlichen Charakter des Verfahrens selbst. 

§ 5

gelischen Kirche in Deutschland angehören und zu kirchlichen 
Ämtern wählbar sein; er kann zurückgewiesen werden, wenn er 
nicht die erforderliche Sachkenntnis oder Eignung besitzt. 

§6

(1) Die Schlichtungsstelle entscheidet mit einfacher Mehrheit.
(2) Die Entscheidung ist schriftlich abzufassen und zu begrün­

den; sie muss den Beteiligten binnen sechs Wochen nach der 
mündlichen Aussprache zugestellt werden. 

§7

Das Verfahren ist kosten- und gebührenfrei. Wird dem Antrag 
des Antragstellers oder der Antragstellerin ganz oder teilweise 
entsprochen, so kann in der Entscheidung festgelegt werden, dass 
ihm oder ihr die notwendigen Auslagen ganz oder teilweise zu 
erstatten sind. 

§8

( 1) Gegen die Entscheidung ist die Revision an das Verfas­
sungs- und Verwaltungsgericht der Vereinigten Evangelisch­
Lutherischen Kirche Deutschlands gegeben, wenn die Verletzung 
des von der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands gesetzten Rechts oder wesentlicher Verfahrensvor­
schriften gerügt wird. 

(2) Die Revision ist zuzulassen, wenn
1. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat,
2. die Entscheidung von einer solchen des Revisionsgerichts

abweicht und auf der Abweichung beruhen kann.
Die Nichtzulassung der Revision kann selbständig durch 
Beschwerde innerhalb eines Monats nach Zustellung der Ent­
scheidung angefochten werden. Sie ist schriftlich bei der Schlich­
tungsstelle einzulegen. Die Einlegung der Beschwerde hemmt die 
Rechtskraft der Entscheidung. Hilft die Schlichtungsstelle der 
Beschwerde nicht ab, entscheidet das Verfassungs- und Verwal­
tungsgericht der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands. 

§9

Im übrigen kann das Verfahren im Rahmen der §§ 124 und 125 
Der Antragsteller oder die Antragstellerin kann sich eines Bei- de� Pfarrcrgeset1es durch Verordnung geregelt werden 

stande, hedicnen. [)er Bei,tand muss einer G\iedkirche der Evan-
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660.00/186 

Kirchengesetz 
vom 1. April 2001 

über die Art und Höhe von Kirchensteuern 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

für das Jahr 2002 
(Kirchensteuerbeschluss) 

§1

In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
wird Kirchensteuer festgesetzt und erhoben nach Maßgabe des 
Gesetzes zur Regelung des Kirchensteuerwesens vom 31. August 
1990 (BGB! II S. 889, 1194), geändert am 2. Juni 1992 (GVOBI 
S. 314) sowie nach Maßgabe des Kirchengesetzes der Evange­
lisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs über die Erhe­
bung von Kirchensteuern • Kirchensteuererhebungsgesetz • vom 
4. November 1990 (KABl 1991 S. 90, GVOBl 1991 S. 259; BStBl
1991 IS. 620), geändert am I.Dezember 1995 (KABIS. 135), am
14. November 1999 (KABI S. 91) und zuletzt geändert am
19. November 2000 (KABIS. 70).

§2

(l) Für Kirchenmitglieder, die ihren Wohnsitz oder gewöhnli­
chen Aufenthalt im Land Mecklenburg-Vorpommern haben, 
beträgt der einheitliche Kirchensteuersatz 9 v. H. der Einkom­
mensteuer bzw. Lohnsteuer. 
(2) Der Berechnung der Kirchensteuer ist die nach Maßgabe des

§ 51 a des Einkom�ensteuergesetzes ermittelte Einkommen­
oder Lohnsteuer zugrunde zu legen.

(3) Bei der Erhebung des Höchstsatzes oder der Erhebung von
besonderem Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehe­
gatte keiner kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft 
angehört (besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe) 
gilt Absatz 2 entsprechend. 

§3

Es wird eine Mindestbetrags-Kirchensteuer erhoben. Diese 
beträgt 3,60 Euro jährlich, 0,30 Euro monatlich, 0,07 Euro 
wöchentlich, 0,01 Euro täglich und wird nur erhoben, wenn Ein­
kommensteuer festgesetzt wird. § 5 la des Einkommensteuerge­
setzes ist anzuwenden. 

§4

Das besondere Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren 
Ehegatte keiner kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft 
angehört (besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener EheJ 
ist nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Kirchensteu­
erpflich1 igt.:n in AnknUpfung an den Lebensführungsaufwand zu 
bemes�en, wobei das gcrm:111�ame Einkornmtcn beider Ehegatten 
als Anhaltspunkt dient. § 51 a Abs. 2 Satz 2 des Einkommensteu­
ergesetzes ist bei der Ermittlung der Einkünfte eines jeden Ehe­
gatten entsprechend anzuwenden. Für die Erhebung des beson­
deren Kirchgelds in glaubensverschiedener Ehe gilt in Mecklen­
burg-Vorpommern folgende Tabelle: 

Stufe Bemessungsgrundlage Besonderes Kirchgeld in 
(zu versteuerndes Einkommen glaubensverschiedener Ehe 
gern.§ 2 Abs. 5 EStG) (jährlich) 

Euro Euro 

1 30.000 - 37.499 180 

2 37.500 - 49.999 240 

3 50.000 - 62.499 360 

4 62.500 - 74.999 480 

5 75.000 - 87.499 600 

6 87.500 - 99.999 840 

7 100.000-124.999 960 

8 125.000 - 149.999 1.200 

9 150.000 - 174.999 1.440 

10 175.000 - 199.999 l.680

11 200.000- 249.999 2.040

12 250.000 - 299.999 2.520

13 300.000:. 374.999 3.120

14 375.000 - 499.999 3.600

15 500.000 und mehr 5.100

Zwischen der festgesetzten Kirchensteuer vom Einkommen und 
dem besonderen Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe ist eine 
Vergleichsberechnung durchzuführen, wobei der höhere Betrag 
festgesetzt wird. 

§S

( l) In den Fällen der Lohnsteuerpauschalierung beträgt der Kir­
chensteuersatz 5 v:H. der pauschalen Lohnsteuer.
(2) Weist der Arbeitgeber nach, dass einzelne Arbeitnehmer kei­

ner kirchensteuererhebenden Körperschaft angehören, ist inso­
weit Kirchensteuer nicht zu erheben. Für die iihrigen 1\rbeitneh­
mer beträgt die Kirchensteuer 9 v.H. der pauschalierten Lohn­
steuer. Der gleidilautende Erlass der obersten Finanzbehörden
der Bundesländer betr. Kirchensteuer bei Pauschalierung der
Lohnsteuer vom 19. Mai 1999 (BStBl l S. 509) und der Ergän­
zungserlass vom 8. Mai 2000 (BStBl I S. 612) finden Anwen­
dung.

i)) Pauschalierte Lohnsteuer ist im Verhältnis 90: 10 auf die 
Konfession „evangelisch" und ,,römi.-,ch--katholisch" aufzuteilen, 
soweit der Arbeitgeber die Kirchensteuer nicht durch Individuali­
sierung der jeweils steuerberechtigten Kirche zuordnet. 

§6

Bei Steuerpflichtigeri, deren Lohnsteuerberechnung von einer 
innerhalb des Landes Mecklenburg-Vorpommern gelegenen 
Betriebsstätte vorgenommen wird, wird die Landeskirchensteuer 
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von den dem Steuerabzug vom Arbeitslohn unterliegenden Bezü­
gen im Lohnabzugsverfahren von den Arbeitgebern einbehalten. 
Steuerpflichtigen, deren Lohnsteuerberechnung von einer außer­
halb des Landes Mecklenburg-Vorpommern gelegenen Betriebs­
stätte vorgenommen wird, wird die Landeskirchensteuer nach 
dem in dem betreffenden Bundesland geltenden Kirchensteuer­
satz einbehalten. 

§7

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs 
erhebt als gemeinschaftlicher Steuerverband die Kirchenumlage 
nach dem Maßstab der festgesetzten Einkommensteuer (Kir­
cheneinkommensteuer) und Kirchenumlage nach dem Maßstab 
der festgesetzten Lohnsteuer (Kirchenlohnsteuer) und des beson­
deren Kirchgelds in glaubensverschiedener Ehe auch für die 
Evangelisch-reformierte Kirche (Synode ev.-ref. Kirchen in Bay­
ern und Nordwestdeutschland), insoweit handelnd für die Ev.-ref. 
Kirche in Mecklenburg, Sitz Bützow, als Teil der Evangelisch­
reformierten Kirche (Synode ev.-ref. Kirchen Bayern und Nord­
westdeutschland) nach · Maßgabe der Vereinbarung über die 
gemeinsame Vereinnahmung und Verteilung der Kirchensteuern 
vom 19./29. Januar 1998 (KABIS. 98). 

211.00/57 

§8

Die Kirchensteuer von Arbeitnehmern, die in Mecklenburg-Vor­
pommern keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
ist im Lohnabzugsverfahren einzubehalten und abzuführen, wenn 
die Arbeitnehmer 
l . von einer Betriebsstätte im Sinne des Lohnsteuerrechts im

Land Mecklenburg-Vorpommern entlohnt werden und
2. einer kirchensteuerhebeberechtigten evangelischen Kirche

angehören, deren Gebiet im Bereich der Bundesrepublik
Deutschland liegt.

Dieser Kirchensteuerbeschluss gilt für das Jahr 2002 und darü­
ber hinaus bis zur nächsten Beschlussfassung eines Kirchensteu-
erbeschlusses. 

Die Landessynode hat das vorstehende Kirchengesetz beschlos­
sen, das hiermit verkündet wird. 

Schwerin, 11. April 2001 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 

Kirchengesetz 
vom 1. April 2001 

über die Einführung der Agende für evangelisch-lutherische Kirchen 
und Gemeinden und für die Evangelische Kirche der Union - Band III, Teil 6 -

in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche. Mecklenburgs 

§1

(l) Die von der Genera.lsynode und der Bischofskonferenz der
Vereinigten Evangelisch- Lutherischen Kirche Deutschlands am 
19. Oktober 1999 beschlossene und im Jahr 2001 herausgegebene
„Agende für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden 
und für die Evangelische Kirche der Union - Band III, Teil 6 -
Konfirmation" wird zum 1. April 2001 in der Evangelisch-Luthe­
rischen Landeskirche Mecklenburgs eingeführt. 
(2) Die in Teil 6 von Agende Band III enthaltenen Ordnungen tre­

ten an die Stelle der bislang geltenden entsprechenden Teile des
3. Bandes der Agende aus dem Jahr 1964.

§2

Ausftihrungsbestimmungcn erlässt die Kird1t"nleitung. Durch­
führnng,bestimmungen crlä,st der Oberkirchenrat. 

§3

( l) Dieses Kirchengesetz tritt am_ l: April 2001 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz vom 3. April 1964 über

die Einführung des 3. Bandes der Agende für evangelisch-lutheri­
sche Kirchen und Gemeinden in der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs (KABI S. 39), soweit es die Ordnun­
gen des Teil 6 von Agende Band ITI betrifft, außer Kraft. 

Die Landessynode hat das vorstehende Kirchengesetz be,chlos­
sen, das.hierIJ1il verkündet wird. 

Schwerin, 11. April 2001 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 
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402.00/84 

Kirchengesetz 
vom 1. April 2001 

zur Änderung des Kirchengesetzes 
vom 25. Oktober 1987 

über die Beendigung des Dienstes der Mitglieder 
des Oberkirchenrates und der Landessuperintendenten 

§ 1

Das Kirchengesetz vom 25. Oktober 1987 über die Beendigung 
des Dienstes der Mitglieder des Oberkirchenrates und der Lan­
dessuperintendenten (KABl S. 89) wird wie folgt geändert: 
1. Die Überschrift des Kirchengesetzes erhält folgende Fassung:

„Kirchengesetz über die Begründung und die Beendigung des
Dienstes der Mitglieder des Oberkirchenrates und der Lan­
dessuperintendenten"

2. § I erhält folgende Fassung:

,, § 1 

Wer zum Zeitpunkt der Wahl zum Mitglied des Oberkirchenra­
tes oder zum Landessuperintendenten nicht in einem Dienstver­
hältnis auf Lebenszeit zur Evangelisch-Lutherischen Landeskir­
che Mecklenburgs steht, wird mit Beginn der Amtszeit in ein sol­
ches berufen und zwar ein Theologe in ein Pfarrerdienstverhältnis 
und ein Nichttheologe in ein Kirchenbeamtenverhältnis. Im Fall 
einer Beurlaubung für den Dienst in der Evangelisch-Lutheri­
schen Landeskirche Mecklenburgs erfolgt eine Berufung in ein 
Dienstverhältnis auf Zeit." 

3. Der bisherige§ l wird § 2 mit folgenden Maßgaben:

a) Nummer l erhält folgende Fassung:
,,l. mit Ablauf der Amtszeit;"

b) Nummer 5 erhält folgende Fassung:
„5. mit Verhängung einer Disziplinarmaßnahme, die über
einen Verweis oder eine Geldbuße hinausgeht;"

c) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6 mit der Maßga­
be, dass hinter dem Wort „Dienstverhältnis" die Worte
,,von Pastoren" eingefügt werden.

4. Der bisherige § 2 wird § 3 mit folgenden Maßgaben:

a) in Absatz l werden die Worte „des § 1 Ziffer l" durch die
Worte „des § 2 Nr. l" ersetzt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

,,(2) Durch die Beendigung des Dienstes nach§ 2 Nr. 1 und 5 wird 
das dienstrechtliche Verhältnis zur Landeskirche nicht berührt. 
Der Betreffende erhält Besoldung gemäß den für Pastoren und 
Kirchenbeamte des höheren kirchlichen Verwaltungsdienstes gel-

tenden Bestimmungen (A 13 / A 14). Theologen sind verpflichtet, 
einen Dienst als Pastor in einer Kirchgemeinde oder in einer all­
gemeinkirchlichen Aufgabe zu übernehmen; Nichttheologen 
übernehmen eine Aufgabe im höheren kirchlichen Verwaltungs­
dienst. Ist innerhalb von einem Jahr die Übertragung eines ande­
ren Dienstes nicht erfolgt, beschließt die Kirchenleitung, ob der 
Betreffende in den Wartestand versetzt wird oder in den Ruhe­
stand tritt." 

5. Die bisherigen §§ 3 bis 5 werden§§ 4 bis 6.

6. Der bisherige § 6 wird § 7 mit folgenden Wortlaut:

"§ 7 

Einleitende Stelle im Sinne des Disziplinargesetzes und des 
Lehrbeanstandungsgesetzes ist für Mitglieder des Oberkirchenra­
tes und die Landessuperintendenten die Kirchenleitung. Sie trifft 
die dazu erforderlichen Entscheidungen. 

7. Der bisherige § 7 wird § 8 mit der Maßgabe, dass die Worte
,,des § 2" durch die Worte „des § 3" ersetzt werden.

8. § 9 erhält folgende Fassung:

"§ 9 

Die in diesem Kirchengesetz verwendeten Personen- und Funkti­
onsbezeichnungen gelten in der jeweils männlichen und weibli­
chen Form." 

9. Der bisherige § 8 wird § 10.

§2

Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom L Mai 2001 in 
Kraft. 

Die Landessynode hat das vorstehende Kirchengesetz beschlos­
sen, das hiermit verkündet wird. 

Schwerin, 11. April 2001 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 
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434.00/ 

Die Kirchenleitung hat das nachfolgende Kirchengesetz nach § 23 Abs. 2 Leitungsgesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird. 

Kirchengesetz 
vom 5. Mai 2001 

zur Änderung des Kirchengesetzes über die dienstrechtlichen Verhältnisse 
der Gemeindepädagogen vom 22. September 1981 

§ 1

Das Kirchengesetz Ober die dienstrechtlichen Verhältnisse der 
Gemeindepädagogen vom 22. September 1981 wird wie folgt 
geändert: 

§ 6 wird wie folgt geändert:

l. Absatz 2 erhält folgenden Wortlaut:

,,(2) In begründeten Ausnahmefällen können Gemeindepädago­
ginnen/Gemeindepädagogen mit der selbständigen Verwaltung 
einer Pfarrstelle beauftragt werden. Sie tragen die Amtsbezeich­
nung ,,Pastorin/Pastor". Für die mit der selbständigen Verwaltung 
einer Pfarrstelle beauftragten Gemeindepädagoginnen/Gemein­
depädagogen finden die für die Pastorinnen/Pastoren geltenden · 
Bestimmungen entsprechende Anwendung, soweit dieses Kir­
chengesetz nichts anderes bestimmt." 

2. Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

§2

Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom 5. Mai 2001 in 
Kraft. 

Die Kirchenleitung hat oben stehendes Kirchengesetz auf ihrer 
Sitzung am 5. Mai 2001 gemäß § 23 Abs. 2 Leitungsgesetz 
beschlossen. Es wird der Landessynode zur Bestätigung vorge­
legt. Sollte die Landessynode die Bestätigung versagen, tritt die­
ses Kirchengesetz außer Kraft. 

Schwerin, 5. Mai 2001 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 

Beschlüsse der 3. Tagung der 
XIII. Landessynode

Beschluss zur Bestätigung des 
Kirchengesetzes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland zur Änderung 
der Grundordnung der Evangelischen 
Kirche in Deutschland 
vom 9. November 2000 

1. Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskir­
che Mecklenburgs stimmt dem von der 9. Synode der Evan-

. gelischen Kirche in Deutschland während ihrer 5. Tagung 
beschlossenen ,,Kin;hengcsetz zur Änderung der Grundurd­
nung der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 9. No­
vember 2000" zu. 

2. Die Zustimmung wird gegenüber dem Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland erklärt.

Der Be,chluss wurde mit der erforderlichen 2/'l Mehrheit ge­
fasst. 

Plau am See, 1. April 200 l 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluss zur Schwerpunktsetzung bei 
allgemeinkirchlichen Aufgaben 

Die Mitglieder des ad-hoc Ausschusses arbeiten weiter: 

I. 
- auf der Grundlage der vorgeschlagenen Schwerpunkte,
- auf der Grundlage des Verhältnisses 60:40 (Kirchgemein-

den/allgemeinkirchliche Aufgaben) der verteilbaren Mittel, 
- auf der Grundlage der Budgetierung der Schwerpunkte ent­

sprechend der zugeordneten Prozentzahlcn. 

II. 

Dazu ist erforderlich: 
- dass bis zum 15. Juli 2001 Ergebnisse der Arbeitsgruppe Ver­

waltung beim ad-hoc Ausschuss vorliegen.
Diese Arbeitsgruppe muss mit externer Beratung arbeiten.
Die dafür ctforJerlichcn Mittel sind mit der Kirchenleitung zu
verabreden.

- Zu den Schwerpunkten werden Arbeitsgruppen gebildet.
Diese Arbeitsgruppen bestehen aus den Verantwortlichen der
zugeordneten Arbeitsbereiche. Das Präsidium beauftragt mit
Unterstützung des Oberkirchenrates umgehend einen Einbe­
ruf er für die Arbeitsgruppe. Einberufer sollte der Verantwort­
liche des Arbeitsbereiches innerhalb des jeweiligen Schwer­
punktes sein, der den größten Anteil an den Ausgaben im
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Haushalt 2001 hat. Diese Arbeitsgruppen sollten um externe 
Moderation bitten (z.B. Gemeindeberater aus Mecklenburg). 

Der Oberkirchenrat unterstützt auf Anforderung die Arbeitsgrup­
pen. Die Arbeitsgruppen legen bis zum 15. Juli 2001 ihre Ergeb­
nisse dem ad-hoc Ausschuss vor. 

III. 
Die Arbeitsgruppen erhalten den Auftrag Einsparungen innerhalb 
des Schwerpunktes vorzuschlagen. 
Dabei ist festzustellen, 
l. was für das Haushaltsjahr 2002 in den einzelnen Arbeitsbe­

reichen an Einsparungen möglich ist,
2. wie durch Einsparungen in den einzelnen Arbeitsbereichen

die vorgegebene Zielsumme des entsprechenden Schwer­
punktes erreicht werden kann.

3. in welchem Zeitraum diese Zielsumme erreicht werden kann.

IV. 
Anhand der Ergebnisse erarbeiten der ad-hoc Ausschuss und der 
Finanzausschuss eine gemeinsame Vorlage bis zum 15. Septem­
ber 2001. 

V. 

Auf Grund dieser Vorlage wird der Haushaltsplan 2002 erstellt. 
Der Oberkirchenrat wird gebeten, zur Herbsttagung der Synode 
2001 Grundlinien dieses Haushaltsplanes vorzulegen 

Plau am See, 1. April 2001

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluss im Zusammenhang mit der 
BSE-Problematik 

Die BSE-Problematik ist ein deutliches Warnsignal, unsere 
Schöpfungsverantwortung ernst zu nehmen. Der Mensch steht in 
einer besonderen Verantwortung für das Tier als Mitgeschöpf. 
Es ist der uns von Gott gegebene Auftrag mit den Tieren vernnt­
wortlich umzugehen und ihre Würde als Geschöpfe zu achten. 
In den letzten Jahren ist die Mitgeschöpflichkeit der Kreatur u.a. 
aus kommerziellen Gründen verdrängt worden. 
Die massenhafte Tötung und anschließende Vernichtung von Rin­
dern zur „Marktbereinigung" lehnen wir ab. 

Die aktuelle Krise mu�s als Chance begriffen werden für ein 
Urndcnkcn. 1.u einer am Prinzip der Nachhalligi-;eit orientierten. 
standongerechten Landwirtschaft. In diesem Zusammenhang 
sehen wir das Gesetz über dcis Verbot der Tierrnehlverfütterung 
als Schritt in die richtige Richtung. 

Die notwendige nachhaltige Wirtschaftsweise ist eine gesamtge­
sellschaftliche Aufgabe, um die Landwirtschaft. die Nahrungs­
mittelindfötrie und das Vcrhraucherverhaltcn an dauerhaften, ticr­
gerechtcn, umweltgerechten und menschengerechtcn Maßstäben 
auszurichten. 
Produzenten und Verbraucher haben dabei eine gemeinsame Ver­
antwortung gegenüber der Schöpfung und es ist notwendig, neues 
Vertrauen aufzuhauen. Der Pro1.css der Umstellung ist mühselig. 
wobei auL:h zukünftig nicht alle Risiken ausgeschlossen \\/erden 
können. 

Wir erwarten dazu eine verantwortliche und sachgemäße Behand­
lung der Thematik durch die Medien ohne Übertreibung und 
Panikmache. 

Die Landwirte erleben die BSE-Krise als besondere psychische 
Belastung, ein Kurswechsel in, der Agrarpolitik muss die 
bedrückende Situation der Landwirte beachten und darf nicht nur 
auf ihren Rücken ausgetragen werden. 

Als Christen der Evangelisch-Lutherischen Kirche Mecklenburgs 
sind wir selbst aufgerufen unser Verbraucherverhalten zu über­
denken und am Dialog von Landwirtschaft und Kirche teilzuneh­
men indem wir 
- unsere Essgewohnheiten umstellen (Nahrungsmittel aus art­

gerechter Haltung und umweltgerechter Praxis, wie dem öko­
logischen Landbau und aus der Region),

- verbrauchemahe Vermarktungsangebote fördern,
- auch in unseren Gemeinden, Ämtern, kirchlichen und diako-

nischen Einrichtungen Nahrungsmittelangebote aus der Regi­
on bevorzugen, die in verantwortlichen Umgang mit Gottes
Schöpfung erzeugt wurden,

- Beratungs- und Weiterbildungsangebote fördern.

Plau am See, 1. April 200 1 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluss zum Umgang mit 

Rechtsradikalismus und Gewalt 

Anknüpfend an die fremdenfreundliche Tradition der Bibel „Die 
Fremdlinge sollt ihr nicht bedrängen und bedrücken." (2. Mose 
22, 20). denn „Gott hat die Fremdlinge lieh." (5. Mose 10, i8) 
begrüßt die Synode die Vielfalt der Aktionen gegen Rechtsradi­
kalismus und Gewalt und die in diesem Zusammenhang in Gang 
gekommene Diskussion in Mecklenburg-Vorpommern. Die Viel­
zahl der Gewaltdelikte und fremdenfeindlichen Übergriffe sind 
ein Phänomen, das nicht mehr als gesellschaftliche Randerschei­
nung abgetan werden kann. 

Auch wenn die Anzahl der Straftaten mit rechtsextremistischen 
Hintergrund in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2000 gesun­
ken ist, so hat doch in Einzelfällen ihre Schwere zugenommen. 
Der Synode ist deutlich, dass die oft von Jugendlichen ausgehen­
de brutale, menschenverachtende Gewalt ihre Wurzeln in der 
Mitte unserer GG'-.cllschaft hat. In der 'vlchrzahl ihrer Fälle nicht 
politisch motiviert trifft diese Ge\valt vornehmlich die Schwächs­
ten der Gesellschaft. 

Die öffentlichen Aktionen für Toleranz und ein friedliches 
Miteinander wirken einem sich in unserer Gesellschaft ausbrei­
tenden Klima erllgcgen. in dem C,ewnlt gegen Kinder. Behin­
derte und Obdachlose, gegen Ausländer und ältere Menschen von 
vielen bewusst übersehen oder stillschweigend hingenommen 
wird. 

Die Auseinandersetzung mit Gewalt und Rechtsradikalhmus ist 
ein langfristiger Prozess. Ausgehend von einer sorgfältigen Situa­
tionsanalyse mu,, es darum gehen, dem durch gesellschaftliche 
Fehlentwicklungrn in Vergangenheit und Gegenwarl entstande­
nen Orienlierungswrlust positive Werte entgegenzusetzen. 
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Die Synode erinnert in diesem Zusammenhang an die im Februar 
dieses Jahres auch in unserer Landeskirche eröffnete Dekade des 
Weltkirchenrates zur Überwindung von Gewalt. 
Sie bittet alle Gemeinden, Werke und Einrichtungen der Landes­
kirche darum, sich an dem durch diese Dekade eröffneten Prozess 
aktiv zu beteiligen. 

Plau am See, 1. April 2001 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluss zur Erlassjahrkampagne 

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs bleibt 
Mitträgerin der Ziele der Erlassjahrkampagne. Sie unterstützt das 
künftige Bündnis, um die Entschuldungsarbeit weiter zu beför­
dern. Die Arbeitsgruppe Frieden soll als Koordinierungsorgan 
fungieren. Der Finanzausschuss wird gebeten, dafür Sorge zu tra­
gen, bei den Haushaltsberatungen auch weiterhin den Betrag von 
500 Euro einzuplanen. 

Plau am See, 1. April 2001 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluss zur Installation von 
Mobilfunkanlagen 

Der Oberkirchenrat möge dafür Sorge tragen, dass an Mobilfunk­
stationen interessierte Gemeinden neben dem Mustervertrag auch 
die Stellungnahmen der Umweltbeauftragten des Rates der EKD 
vom 22. Januar 2001 und des Kirchlichen Forschungsheimes Wit­
tenberg vom 7. Februar 200 l zur Information und Abwägung 
zugesandt werden. 

Plau am See, L April 2001 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluss zur Verwendung von 
gentechnisch verändertem Saat­
und Pflanzgut 

Die Landessynode empfiehlt den Kirchgemeinden bei Neuab­
schluss bzw. bei der Verlängerung von Pachtverträgen folgende 
Formulierung aufzunehmen: 
„Gentechnisch verändertes Saat- und Pflanzgut darf auf dem 
Pachtgrundstück nicht ausgesät und gepflanzt werden." 

Plau am See, 1. April 2001 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluss zum Haushaltsplan 2001 

Der Sperrvermerk im Haushaltsplan 2001 für die nötigen Investi­
tionen zum Haus der Kirche in Güstrow (HH-Stelle 8110.00 / 
9510) wird aufgehoben. 

Plau am See, 1. April 200 I 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Zusammensetzung der Kirchenleitung 

Gemäß § 24 Abs. 1 Buchst. c des Kirchengesetzes über die Lei­
tung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
hat die Landessynode folgende Synodale zu Mitgliedern der Kir­
chenleitung gewählt: 

Herrn Lutz·Decker, Ribnitz 
Herrn Hans-Heinrich Jarchow, Wangelin 
Propst Georg Heydenreich, Pinnow 
Frau Elfriede Pilgrim, Kühlungsborn 
Pastorin Dorothea Strube, Rostock 

Zu stellvertretenden Mitgliedern der Kirchenleitung wurden 
gewählt: 

Pastor Markus Antonioli, Alt Kaien 
Herr Dr. Arnold Fuchs, Güstrow 
Pastorin Christiane Körner, Rostock 
Herr Christoph Kupke, Güstrow 
Frau Änne Lange, Rostock 

Schwerin, 11. April 200 l 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 
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Beschluss der Kirchenleitung vom 7. April 2001 

In Fortführung früherer Festlegungen hat die Kirchenleitung auf ihrer Sitzung am 7. April 200 l folgenden Beschluss 

Voraussetzung für die Begründung eines Anstellungsverhältnisses zur Landeskirche ist die Abgabe folgender Erklärung: 

Erklärung 

Ich, .................................................................. , geboren am ................................................. , erkläre, dass ich weder als offizieller noch 
als inoffizieller Mitarbeiter oder in anderer Weise mit dem Staatssicherheitsdienst der ehemaligen DDR zusammengearbeitet habe. Ich 
bin mit einer Überprüfung beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstan­
den. 

Unterschrift 

Für Mitarbeiter, die nach dem 1. Januar 1975 geboren sind, ist die Abgabe einer Erklärung entbehrlich. 

Schwerin, 12. April 2001 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 

450.00/3 

Ergänzung 

Beschluss der Kirehenleitung zur Besetzung allgemeinkirchlicher 
Pfarrstellen 

Der im Kirchlichen Amtsblatt S. 26 veröffentlichte Beschluss der 
Kirchenleitung ist unter 1. wie folgt zu ergänzen: 

Bei der Besetzung vorgenannter Stellen mit Pastorinnen ist 
jeweils die weibliche Form der Stellenbezeichnung zu verwen­
den. 

Der Satz ist bei der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt 
versehentlich entfallen. 

Schwerin, 25. April 200 l 

Die Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 

250.00/135 

Nachfolgend veröffentlichen wir die Gegenseitigkeitserklärungen 
der Gliedkirchen der EKD zur Genehmigung zum Abdruck urhe­
berrechtlich geschützter Texte. 

Schwerin, 5. Mai 2001 

Rausch 
Oberkirchenrat 

Erlaubnis zum Abdruck urheberrechtlich 
geschützter Texte 

Die Landeskirche räumt der Evangelischen Kirche in Deutsch­
land, den anderen Gliedkirchen und ihren Zusammenschlüssen im 
nachstehend festgelegten Umfang und mit den nachfolgenden 
festgelegten Voraussetzungen und Bedingungen das Recht ein, die 
Texte, an denen ihr die Urheberrechte zustehen, zur Erfüllung von 
den Aufgaben nachzudrucken oder in eigene Texte zu überneh­
men. 

1. Umfang
Das Recht zum Nachdruck oder zur Übernahme wird für alle
Texte eingeräumt, an denen der Landeskirche einschließlich



Seite 62 Kirchliches Amtsblatt der Evang.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs Nr. 4-8/2001 

ihrer rechtlich unselbständigen Werke und Einrichtungen 
allein die l'rheberrechte zustehen. Umfasst sind in,besondere 
Agenden. Vnlautharungcn. Synodalerklärungen. Broschüren 
und Handbücher etc., soweit der Nachdruck nicht nach * 5 
UrheberrechtsgesetL ohnehin erlaubt ist. Diese Erlaubnis gilt 
nicht für Texte oder Teile v<1n Texkn, hci denen die Rechte 
ganz oder teilweise bei Dritten liegen oder V,;:rlagen übertra­
gen sind. Nicht umfasst von der Rechtseinräumung sind 
Texte. die zu einem höheren als dem Druck- oder Selhstkos­
tcnpreis von der Landeskirche abgegeben werden. 

2. Gegenseitigkeit
Die vorstehende Eimäumun1c der Rechte setzt \ (>raus. Jass
die Evangelische Kirche in Deutschland. die anderen Glied­
kirchen oder der Zusammern,chluss von Gliedkirchen eine
entsprechende Frklärung zu (1unslen der 1 .ande,kirchc abge­
geben hat. Die Erklärung wird gegenüber der EKD abgege­
ben, die sie den Glicdkirchen und deren Zusammenschlüs,cn
mitteilt.

3. Abgabepreis
Die Einräumung steht unter der Bedingung. dass auch für den
nachgcdnKklen oder übernommenen ·1 ext kein htihcrer Abga­
bepreis als der für die Druck- und Herstellungskosten erhoben
wird.

4. Benachrichtigung
Auf eine Hcnac:hrichtig11ng rnn di:rn Nal'hdruck oder der
Chcrnahmc von Texten wird verzichlet. eS wird aber gebeten.
bei der Übernahme größere Textstücke o<ler ganzer Werke die
Lmdcskirche zu h,·nachrichtigcn oder ein Relcg,'.xcmplar /U
üh;rscnden.

5. Kennzeichnung
Die nachgcdrul'klcn Pdcr übernommenen Tcxlc dürfen nidH
ohne Kenntlichmachung geändert werden. Es ist die Quelle
anzugeben.

6. Geltungsdauer
Diese Erklärung gilt mit Wirkung vom l. April 2000 an. Sie
ist s<1langc verbindlich, bi, ,ie unter Angabe einer angcrne,
senen Frbt �chriftlich zurückgenommen wird. Die Rücknah­
me ist gegenüber der EKD zu erklären. die die anderen Glied­
k irchcn und ihre Zu,ammcnschlüsse hiervon unterrichld.
Hcrcils auf der Cirundlagc diöcr Erklärung vorgenommene
-;-achdrucke oder Textübernahmen bleiben für die Arbeit
befindliche Auflage von der Rücknahme dieser Erklärung
unbertihrt.

Folgende Gliedkirchen haben die Gegenseitigkeitserklärung zum 
Abdruck urheberrechtlich geschützte Texte unterschrieben: 

1. Evangelische Landeskirche Anhalts
2. Evangelische Landeskirche in Baden
3. Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg
4. Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
5. Bremische Evangelische Kirche
6. Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers
7. Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
8. Lippische Landeskirche
9. Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs
10. Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche
11. Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg

12. Evangelische Kirche der PfalE
13. Evangelisch-reformierte Kirche (Synode ev.-ref. Kirchen in

Bayern und Norddeutschland)
14. Evangelische Kirche im Rheinland
15. Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen
16. Evangclisch-l .uthcri,chc I andcskirchc Schaumburg-Lippe
17. l:::vangelbchc Kirche der schlöischcn Obcrlaus1u
18. Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen
19. Evangelische Kirche von Westfalen
20. l:::vangelisd1e Landeskirche in Wlirllcrnberg
21. Evangelische Kirche der Union
22. Evangelische Kirche in Deutschland
23. Konföder::ttion evangelischer Kirchen 111 Nicdcr,ach,cn

Pfarrstellenausschreibungen 

l4iLU/6 

Das Konsistorium der Pommer,;chen Evangelischen Kirche teilt 
rnil: 

Durch Wegzug des Pfarrstelleninhabers ist die Pfarrstelle der 
Greifswalder St. Marien HI (100 cic) vakant. 
Für Anfragen und Gcspdchc ,tcht Herr Ptarrcr Wboicwski, Tl'I. 
(0 38 34) 89 89 35 bereit. 
Bewerbungen sind aur dem Dic1l',tweg über den Oberkirchenrat 
an ,Li, Kotb1,torium der l'ommcr,chcn fvangcli,chcn Kirche, 
Postfach 31 52. 17461 Greifswald zu richten. 
Ablauf der Bewerbungsfrist ist der 13. Juni 2001. 

Schwerin, l l. April 2001 

Der Oberkirchenrat 

ße,k 
Landesbischof 

148.33/6 

Da, Kum,i.stonum der Pornmcr,chcn Evangelischen Kirl'hc teilt 
mit 

Die Pfarrstelle Demmin TH wird zur Wicderhcscuung au,ge­
,chnehen. Die Stelle i�t in ein,;m Umfang rnn JOO '1c zum 1. Juli 
wiederzubesetzen. 
Die Besetzung der Pfarrstelle erfolgt durch den Gemeindekir­
chenrat. 
Bewerbungen sind auf dem Dienstweg über den Oberkirchenrat 
an das Konsistorium der Pommerschen Evangelischen Kirche, 
Postfach 3 l 52, 17 461 Greifswald an den Gemeindekirchenrat der 
Kirchgemeinde St. Bartholomaei Demmin, Kirchplatz 7, 17109 
Demmin zu richten. 
Nähere Informationen bei Pastorin Mewes-Goeze Tel. (03 99 94) 
1 24 24 oder im Kirchenbüro Demmin Tel. (0 39 98) 43 34 83. 
Ablauf der Bewerbungsfrist ist der 13. Juni 2001. 

Schwerin, 11. April 2001 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischof 
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3301-20/5 

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Gammelin-Warsow wird 
gemäß § •+ Abs. 2 l'farrstelknühenragungsgöctz (KAHi 1997 S. 
61) zur Wiederbesetzung durch Wahl des Kirchgemeinderates
ausgeschrieben. Der Stellenumfang beträgt .'iO %.
BL'wcrhungcn sind his zum 15. SeplL'mber 2001 an den Oberkir­
chenrat, Postfach 11 lO 63, l 9010 Schwerin, zu richten.

Schwerin. 10. Mai 2001 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischof 

148.33/6 

Das Kirchenamt der :\Junlelbischen Evangcltsch-1,uthaischen 
Kirche teilt mit: 

Tn der Nordclbischcn Evangelisch-! .uthcrischen Kirche wird das 
Amt cmer hauptamtlichen Mentorin/eines hauptamtlichen Men­
tors in der Ausbildung der Vikarinnen und Vikare frei und ist vor­
aussichtlich zum 1. September 2001 mit einer Pastorin/einem 
Pastor 1u besetzen. Die Bc,etzung erfolgt durch Berufung durch 
die Kirchenleitung auf Zeit. 
Um die Stelle einer Mentorin/eines Mentors können sich Pasto­
rinnen hzw. Pastoren mit 111ehrjähri)!er GemeindeL:rfahrung, mög 
liehst auch mit Erfahrungen in der Anleitung von Vikaren/Vika­
rinnen ,owie mit Interessen und Kenntnissen aus dem Bereich der 
Pädago)!ik um!/oder Psychologie bew1:rhen. Die Fähi)!keit zur 
Supervision ist erforderlich. 
Bewerbungen mit ausführlichem handgeschriebenen Lebenslauf 
und weiteren Qualifikationsnachweisen sind 1.u richtrn an die 
Kirchenleitung der Nordelbischen 1':irche, Dänische Straße 21-
35, 24103 Kiel. 
Auskünfte erteilen Studiendirektor Gothart Magaard, Kieler Str. 
:w. 24211 Preetz. Telefon: ro 4J 42) 88 65 -0 sowie Oberkirchen­
rat Dr. Ahme, Telefon: (04 31) 97 97 -6 29. 

Ablauf der Bewerbungsfrist ist der 30. Mai 2001. 

In der Kirchgemc-inde Sasel im Kirchenkreis Stormarn Bezirk 
Bramfcld-Volbdurf - ist die 2. Pfarrstelle vakant und ,ubald wie 
möglich mit einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die 
Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 
Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf sind zu richten an 
den Herrn Propst des Kirchenkreises Stormam - Bezirk Bram­
feld-Volksdorf, Rockenhof 1, 2 2359 Hamburg. Weitere Unterla­
gen sind auf Anforderung einzureichen. 

Auskünfte erteilen Pastor Gerriet Heinemeier, Wölckenstraße 37, 
22393 Hamburg, Tel. (0 40) 6 00 31 90 sowie Propst Hartwig Lie­
bich, Rockenhof 1, 22359 Hamburg, Tel. ( 0 40) 6 03 14 30. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 13. Juni 2001. 

In der Oster-Kirchgemeinde in Kiel im Kirchenkreis Kiel ist die 
2. Pfarrstelle vakant und ist zum 1. August 2001 mit einem Pastor
oder einer Pastorin in einem eingeschränkten Dienstverhältnis -

50 % - zu bebetzen. Die Hesetzung erfolgt durch bbchöfliche 
Ernennung. 
Bewerbungen mit ausführlichem handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an die Frau Bischöfin für den Sprengel Holstein 
Lübeck über den Herrn Propst des Kirchenkreises Kiel, Falck­
straf.-\e 9, 24103 Kiel. 
;\u,kunfte erteilen Propst Mackemen, Tel. \04 31) 9 06 02 61. 
und der Vorsitzende des Kirchenvorstandes Pastor W. Reinhardt, 
Tel.(0431) 33 32 33. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 13. Juni 2001. 

In da Bugenhagen-Kirchgemeinde Klein ;\Jordeudc im Kirchen­
kreis Rantzau ist die Pfarrstelle vakant und zum 1. Januar 2002 
mit einem Pastor oder einer Pastorin oder einem Pastorcnehepaar 
in einem jeweils cingcschrlinktcn Dienstverhältnis - 50 'fr· - 7ll 
besetzen. Die Besetzung erfolgt durch bischöfliche Ernennung. 
Bewerbungen mit ausführlichem handgeschriebenen Lebenslauf 
sind /U richtcn an die Bischüfin für den Sprengel l lobtcin­
Lübeck über den Herrn Propst des Kird1enkreises Rantzau, Kir­
chenstr. 3, 25335 Elmshorn. 
Ausldinfte erteilen Propst Puls, Tel. (04 21) 2 98 27, und Pastnr 
Steffen, Tel. (0 41 21) 9 30 95. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 15. Juni 2001 

Die Pfarrstelle des Kirchenkreises Pinneberg für Jugendarbeit 
wird vakant und ist ✓.um 1. ;\Jovemhcr 2001 mit einer Pastorin 
oder einem Pastor zu be,etzen. Die Besetzung erfolgt durch Beru­
fung des Kirchenkreisvorstandes auf Zeit. 
8e\hThungen mit ausführlichen Lebenslauf sind zu rkhteu and 
den Kirchenkreis vorstand des· Kirchenkreise, Pinneberg, Bahn­
hofstraße 18-22, 25421 Pinneberg. 
Auskünfte erteilen die Vorsitzenden des Kirchenkreisvorstandes 
Pröpstin Dr. Monika Schwinge, Tel. (0 ,J 1 01 J 20 54 40. und ckr 
jetzige Stelleninhaber Pastor Michael Fridetzky, Tel. (0 41 01) 6 
45 25. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 13. Juni 2001 

ln der Kirchgemeinde Preetz im Kirchenkreis Plön wird die 4. 
Pfarrstelle vakant und ist baldmöglichst mit dnem Pastor oder 
einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch hischöf­
lichc Ernennung. 
Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf sind zu richten an 
die Frau Bischöfin für den Sprengel Holstein-Lübeck über den 
Herrn Propst des Kirchenkreises Plön, Kirchenstr.· 37, 242l l 
Preetz. 
Auskünfte ereilen Propst Matthias Petersen, Tel. (03 42) 3 07 -13, 
und die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Frau Dorothea Loh­
mann, Tel. (0 43 42) 8 25 52, Herr Horst Krause, Tel. ( 0 43 42) 
57 34, und Pastor Axel von Stritzky, Tel. (0 43 42) 42 04. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 13. Juni 2001 

Im Krankenhausseelsorge-Pfarramt des Ev.-Luth. Kirchenkreis­
verbandes Hamburg ist die Pfarrstelle, die mit der Wahrnehmung 
der Krankenhausseelsorge im Berufsgenossenschaftlichen 
Unfallkrankenhaus Hamburg (Boberg) verbunden wird, vakant 
und umgehend auf fünf Jahre mit einer Pastorin oder einem Pastor 
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in einem cinge,chränktcn Dicnst\crhältnis (50 zu besetzen. 
Ihre Bewerbung mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebens­
lauf und entsprechenden Unterlagen richten Sie hittc an Frau 
Pröpstin Uta Grohs, c/o Kirchenkreisverband Hamburg. Schillcr­
straße 7, 22767 Hamburg. 
Auskünfte erteilen Herr Stadtpaslür Borck. Tel. (0 40) 3 06 23 
160/161, im Krankenhaus Herr Pastor Braune, Tel. (040) 7J 06 
16 77, und die Seclsorgerin Frau Krug, Tel. (0 40) 73 06 16 75. 
Frau Pröpstin Grohs ist erreichbar unter (0 40) 60 31 43 26. 

Ablauf der Bewerbungsfrist; 30. Mai 2001 

Schwerin, 26. April 2001 

Beste 
Landesbischof 

Strukturveränderungen 

1228-12/8 

Vereinigung der verbundenen Kirchgemeinden Wattmanns­

hagen und Uibo;ee 

Die bisher miteinander verbundenen Kirchgemeinden Watt­
mannshagen und Lübsee werden zum 1. Juni 2001 1.ur Kirchge­
meinde Wattmannshagcn vereinigt. 

Schwerin, 17. April 2(Xll 

Der Oberkirchenrat 

Fla<le 

514-12/6

Umgemcindung der Ortschaft Serrahn aus der Kirchgemein­

de Rüdlin in die Kirchgemeinde Grünow 

Die Ortschaft Scrrahn wird mit Wirkung vom 1. Juni 2001 aus der 
Kirchgemeinde Rödlm in die Kirchgemeinde Grünow urngc­
meindet. 

Schwerin, 17. April 200 I 

Der Oberkirchenrat 

Flade 

Personalien 

PA Weiß. Ingrid /18 

Pastorin Ingrid Weiß, Wittenförden, wird mit Wirkung vom l. 
Mai 2001 die Pfarrstelle [l für Krankenhaus,eelsorge in Schwerin 
für die Dauer von 8 Jahren ühcrtragen. Der Dicmtumfang der 
Pfarrstelle beträgt 50 CL 

Schwerin, 20. April 2001 

Beste 
I .an<lesbischof 

1207-20/11 

Pastor Matthias Ortmann, Ludwigslust, ist die vakante Pfarrstelle 
1 in der Pfarrkirchgemeinde Gü,Lrow zum 1. Augu,t 1998 iihcr­
tragcn worden. Zu seinem Dienst gehört die Krankenhausseelsor­
ge in Güstrow. 
Schwerin. 21. \1ärz 2001 

Beste 
Landeshischof 

PA lsbarn, Gesine/ 

Gemeindepädagogin Gcsine Isbarn, Groß Brütz, wird mit Wir­
kung vom 15. Mai 2001 mit der selbständigen Verwaltung der 
Pfamtellc in der Kirchgemeinde Groß Briitz beauftragt. Sie trägt 
die DitmstbeLcichnung Pastorin. Der Dienstumfang der Pfarrstel­
le beträgt 50 %. 

Schwerin, 9. \fai 2001 

Be,te 
1 "an<leshischof 

PA Schulz, Siegfried /44 

Pa,tor Siegfried Schulz, Kuppentin. tritt wegen Erreichens der 
Altersgrenze gemäß§ 104 Ahs. l Pfarrergcsetz mit \Virkung mm 
1. \fai 2001 in den Ruhestand.

Schwerin, 10.April 2001 

Beste 
Landesbischof 

PA Möwius, Gerhard/ 

Heimgerufen wurde am 12. April 2001 im Alter von 91 Jahren 
Propst i.R. Gerhard Möwius, Berlin. Der Verstorbene stand seit 
1939 im Dienst der mecklenburgischen Landeskirche, zunächst in 
den Kirchgemeinden Teterow und Alt Rehse und dann von 1950 
bis zum Eintritt in den Ruhestand 1974 in der Stadtkirchenge-
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meinde '.'-/eustrelitz. Von 1964 bis 1974 war der Verstorbene PA Lange, Rudolf/ 
zugleich Propst der Propstei Neustrelitz. 

.. kh lehe. dm;h nun uü:ht ich, wndern Christus lebt iu mir'" 
Gai. 2, 20 

Sd1werill, 7. Mai .2001 

Beste 
Landesbi ,chof 

Heimgcrufcn wurde am 22. April 2001 im Alter von 91 Jahren 
Pastor 1.R. Rudoll Lange, Sanitz. Der Verstorbene hat von 1949 
bis zum Eintritt in den Ruhestand 1974 in den Kirchgemeinden 
Hanstorf und Kavelstorf gearbeitet. 

„Gnädig und barmherzig i,t der Herr, geduldig und von großer 
Güte." Ps. 145, 8 

Schwerin. 7. Mai 2001

Beste 
Landesbischof 

Einladung zur Vertreterversammlung der 

ACREDOBANKeG 

am Montag, 18. Juni 2001 

Tagungsort: Nürnberg, Maritim-Hotel, Frauentc;>rgraben 11 

9.00 Uhr Imbiss und Erfrischungen 
9.45 Uhr Eröffnung und Andacht 

J. ßeric'ht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2000 und Vor-
lage des Jahresabschlusses 2000

2. Bericht des Aufsichtsrates
3. Bericht über die Verbandsprüfung
4. Beschlussfas,ung über die Genehmigung des Jahresabschlus-

ses zum 31.12.2000 und über die Ergebnisverwendung
5. Emla,tung von Vorstand und Aufsichtsrat
6. Anderung der Satzung
7. Wahlen zum Aufsichtsrat
8. Wahl des Wahlausschusses zur Vertreterwahl 2002

-Pa u s e

9. Re!t:rat: Prof. Dr. Werner Fuchs-Heinrilz, Institut für Soziolo­
gie der Fernuniversität Hagen ,.Jugend und Religion 2000"

10. Verschiedenes

Anschließend gemeinsames Mittage,sen. 

Den Vertretern werden die Falu1ko,lcn entsprec·hend landcskirch­
licher Regelung er5etzt. 

gez. Becker gez. ;\/euner 
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